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Anmeldung für das Kreisleistungszentrum (KLZ) 
 

Abgabe bei einem der Trainer oder der Leitung des KLZs 
 

Kontaktdaten der  KLZ-Leitung:  Eric Reichenbach, Lange Str. 3,  63110 Rodgau 
      Tel. 0152-08609751,  

E-Mail: eric.reichenbach@t-online.de 
 

Das Training findet jeden Samstag von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr in der Sporthalle 
der Georg-Büchner-Schule, Lange Straße 2, 63110 Rodgau-Jügesheim statt. 

  

Bei Hallenbelegung steht dem KLZ die Turnhalle der Wilhelm-Busch-Schule, Kasseler 
Straße 33, 63110 Rodgau zur Verfügung. In den Ferien und an einigen Kreis-
Turniertagen entfällt das Training. Darüber gibt der Trainingsplan Auskunft. 
 

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn für die Teilnahme am Training 
des Kreisleistungszentrums an. Mit unserer Unterschrift akzeptieren wir den 
beigefügten Vertrag und die Datenschutzerklärung sowie aktuelle Corona-
Richtlinien. Das KLZ untersteht dem Hessischen Tischtennisverband und ist 
diesem verpflichtet. 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geb. Datum:  ___________________________________________ 
 
Straße:   ___________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort:  ___________________________________________ 
 
Telefon:   ___________________________________________  
 
E-Mail:   ___________________________________________  
 
________________________________________________________________ 
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 

 
HTTV-Vereins-Nr.: ____________  Verein : ___________________________ 
 
Datum: _____________________  Ort: ______________________________ 
 
Vorsitzender/Abteilungs-Leiter:_______________________________________  
 
Unterschrift:_______________________________________________________ 
 
Der Verein bestätigt die Mitgliedschaft unserer Tochter / unseres Sohnes und 
zeichnet für die Begleichung der Gebührenrechnung verantwortlich. 
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Vereinbarungen mit dem Kreisleistungszentrum (KLZ) 
 
Das Training findet samstags von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr in der Sporthalle der Georg-
Büchner-Schule, Lange Straße 2, 63110 Rodgau-Jügesheim statt. 

 

Ausweichhalle:Turnhalle der Wilhelm-Busch-Schule, Kasseler Straße 33, 63110 Rodgau  
Die Trainingstage sind dem Trainingsplan auf der HTTV-Homepage zu entnehmen. 
https://www.httv.de/offenbach/kreis-leistungszentrum/ 
 

§ 1 Vereinszugehörigkeit 
Mit der Anmeldung zum KLZ wird bestätigt, dass die Teilnehmenden Mitglied in 
einemVerein im TT-Kreis OF sind und dieser die Kosten gegenüber dem KLZ trägt. 
 

§ 2 Anmeldezeitraum 
Die Teilnahme beginnt in der Regel mit der Entscheidung zur Aufnahme nach dem  
Sichtungstraining. Die Einladung zur Sichtung erfolgt durch die KLZ-Trainer. Anfragen zur 
Sichtung durch Trainer, Eltern oder Verein werden gerne berücksichtigt. Über eine 
Aufnahme wird im Anschluß beraten. Mit der Entscheidung der Aufnahme durch die KLZ-
Trainer beginnt die feste Teilnahme. Sie gilt von Januar bis Beginn der Sommerferien bzw. 
vom Ende der Sommerferien bis zum Jahresende und verlängert sich stillschweigend.  
 

§ 3 Teilnahmegebühren 
Die Teilnehmergebühr beträgt € 84,00 pro Halbjahr und beinhaltet ca.12 Trainings-
einheiten zu je 2 ½ Stunden. Sie ist auch bei Nichtteilnahme zu entrichten. Im Sichtungs-
halbjahr beträgt die Teilnehmergebühr für das neu aufgenommene Kind € 42,-. 
Die Teilnehmergebühr wird jeweils zum 01.06. bzw. 01.12. jeden Jahres dem Verein per  
e-mail in Rechnung gestellt. Die Zahlung erfolgt auf das Konto des HTTV: 
 
IBAN      DE14513900000015339306   
Bankinstitut     Volksbank Mittelhessen in Gießen 
Konto-Inhaber  HTTV, Kreis Offenbach 
Verwendungszweck:  KLZ Offenbach und Name des Kindes 
 
Die Zahlungsfrist beträgt 4 Wochen ab Versand der Rechnung.  
Danach erfolgt die 1. Mahnung mit einer Bearbeitungsgebühr von € 10,- und einer Frist von 
2 Wochen. Die 2. Mahnung mit einer Bearbeitungsgebühr von € 20,- bedingt den sofortigen 
Ausschluss des Teilnehmenden. Rückständige Zahlungen werden voll eingefordert. 
 

§ 4 Kündigung 
Die Kündigung bedarf der Schriftform (E-Mail wird anerkannt) und ist an die Leitung des 
KLZs zu richten. Die Kündigung ist jeweils bis zu vier Wochen vor Beginn der Sommer- und 
Weihnachts-Ferien möglich und ist wirksam ab dem darauffolgenden Halbjahr. 
 
§ 5  Datenschutz und Corona-Richtlinien 
Es gelten die Datenschutzbestimmungen des HTTV sowie die jeweils gültigen Corona-
Regelungen. Diese sind auf der Homepage des HTTV einsehbar und werden mit 
Unterschrift der Anmeldung zur Kenntnis genommen. 


